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VERORDNUNG (EG) Nr. 479/2009 DES RATES 

vom 25. Mai 2009 

über die Anwendung des dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über das 

Verfahren bei einem übermäßigen Defizit 

(kodifizierte Fassung) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 104 Absatz 14 Unterabsatz 3, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ), 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 3605/93 des Rates vom 22. November 
1993 über die Anwendung des dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über das Ver
fahren bei einem übermäßigen Defizit ( 3 ) ist mehrfach und in 
wesentlichen Punkten geändert worden ( 4 ). Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und Klarheit empfiehlt es sich, die genannte 
Verordnung zu kodifizieren. 

(2) Die Begriffe „öffentlich“, „Defizit“, und „Investitionen“ sind im 
Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit un
ter Bezugnahme auf das Europäische System Volkswirtschaftli
cher Gesamtrechnungen (ESVG), ersetzt durch das Europäische 
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler 
und regionaler Ebene in der Europäischen Gemeinschaft (ange
nommen durch die Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 
25. Juni 1996 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der 
Europäischen Gemeinschaft, nachstehend „ESVG 95“ genannt) 
( 5 ) festgelegt. Genaue Definitionen unter Verwendung der Schlüs
selnummern des ESVG95 sind erforderlich. Diese Definitionen 
können im Rahmen der notwendigen Harmonisierung der natio
nalen Statistiken oder aus anderen Gründen eine Änderung er
fahren. Alle Änderungen des ESVG werden vom Rat im Ein
klang mit den im Vertrag festgelegten Bestimmungen über die 
Zuständigkeit und das Verfahren beschlossen. 

(3) Unter dem ESVG 95 werden Zinsströme aufgrund von Swapver
einbarungen und Forward Rate Agreements (FRA) auf dem Fi
nanzierungskonto verbucht und erfordern eine spezifische Be
handlung der Daten, die gemäß dem Verfahren bei einem über
mäßigen Defizit übermittelt werden. 

(4) Die Definition des Schuldenstands im Protokoll über das Ver
fahren bei einem übermäßigen Defizit sollte unter Verwendung 
der Schlüsselnummern des ESVG 95 präzisiert werden. 

▼B 
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( 1 ) Stellungnahme vom 21. Oktober 2008 (noch nicht im Amtsblatt veröffent
licht) 

( 2 ) ABl. C 88 vom 9.4.2008, S. 1. 
( 3 ) ABl. L 332 vom 31.12.1993, S. 7. 
( 4 ) Siehe Anhang I. 
( 5 ) ABl. L 310 vom 30.11.1996, S. 1.



 

(5) Bei den Finanzderivaten nach der Definition des ESVG 95 gibt es 
keinen Nominalwert, der mit dem der anderen Schuldtitel iden
tisch ist. Daher ist es erforderlich, dass Finanzderivate nicht in die 
Verbindlichkeiten einbezogen werden, aus denen sich der öffent
liche Schuldenstand im Sinne des Protokolls über das Verfahren 
bei einem übermäßigen Defizit ergibt. Bei Verbindlichkeiten mit 
Vereinbarungen über den Wechselkurs sollte dieser Wechselkurs 
bei der Umrechnung in die Landeswährung berücksichtigt wer
den. 

(6) Im ESVG 95 ist eine angemessene und detaillierte Definition des 
Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen enthalten, die für die Be
rechnung des Verhältnisses des öffentlichen Defizits zum Brutto
inlandsprodukt sowie des Verhältnisses des öffentlichen Schul
denstands zum Bruttoinlandsprodukt gemäß Artikel 104 
EG-Vertrag geeignet ist. 

(7) Die konsolidierten öffentlichen Zinszahlungen sind ein wichtiger 
Indikator für die Überwachung der Haushaltslage in den Mit
gliedstaaten. Die Zinszahlungen sind untrennbar mit dem öffent
lichen Schuldenstand verbunden. Der öffentliche Schuldenstand, 
den die Mitgliedstaaten der Kommission mitteilen müssen, muss 
innerhalb des öffentlichen Sektors konsolidiert werden. Die Höhe 
des öffentlichen Schuldenstands und der Zinszahlungen sollten 
miteinander in Einklang gebracht werden. In der Methodik des 
ESVG 95 (Ziffer 1.58) wird anerkannt, dass für bestimmte Ana
lysen konsolidierte Aggregate von größerem Interesse sind als 
unkonsolidierte Daten. 

(8) Die Kommission hat nach dem Protokoll über das Verfahren bei 
einem übermäßigen Defizit die Aufgabe, die statistischen Daten 
für dieses Verfahren zur Verfügung zu stellen. 

(9) Die Rolle der Kommission als Statistikbehörde wird in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich von Eurostat im Namen der Kom
mission wahrgenommen. Als die Dienststelle der Kommission, 
die mit der Durchführung der der Kommission übertragenen Auf
gaben bei der Erstellung der Gemeinschaftsstatistiken betraut ist, 
ist Eurostat gehalten, seine Aufgaben im Einklang mit den im 
Beschluss 97/281/EG der Kommission vom 21. April 1997 über 
die Rolle von Eurostat bei der Erstellung von Gemeinschaftssta
tistiken ( 1 ) niedergelegten Grundsätzen der Unparteilichkeit, Zu
verlässigkeit, Erheblichkeit, Kostenwirksamkeit, statistischen Ge
heimhaltung und Transparenz auszuführen. Durch die Umsetzung 
der Empfehlung der Kommission vom 25. Mai 2005 zur Unab
hängigkeit, Integrität und Rechenschaftspflicht der statistischen 
Stellen der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft durch die sta
tistischen Behörden der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft 
sollte der Grundsatz der fachlichen Unabhängigkeit, der Ange
messenheit der Ressourcen und der Qualität statistischer Daten 
gestärkt werden. 

(10) Eurostat ist im Namen der Kommission dafür verantwortlich, die 
Datenqualität zu bewerten und die Daten bereitzustellen, die ge
mäß der Entscheidung 97/281/EG im Zusammenhang mit dem 
Verfahren bei einem übermäßigen Defizit verwendet werden. 

(11) Damit die Qualität sowohl der von den Mitgliedstaaten gemelde
ten Daten als auch der ihnen zugrunde liegenden, gemäß dem 
ESVG 95 erhobenen Haushaltsdaten gewährleistet ist, sollte zwi
schen der Kommission und den Statistikbehörden der Mitglied
staaten ein ständiger Dialog ins Leben gerufen werden. 

▼B 
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( 1 ) ABl. L 112 vom 29.4.1997, S. 56.



 

(12) Für eine unverzügliche und regelmäßige Berichterstattung der 
Mitgliedstaaten an die Kommission (Eurostat) über die von ihnen 
geplanten und die tatsächlichen Defizite sowie die Höhe ihres 
Schuldenstands sind detaillierte Bestimmungen erforderlich. 

(13) Gemäß Artikel 104c Absätze 2 und 3 des Vertrags überwacht die 
Kommission die Entwicklung der Haushaltslage und des öffent
lichen Schuldenstands in den Mitgliedstaaten und überprüft an
hand der Kriterien des öffentlichen Defizits und des öffentlichen 
Schuldenstands die Einhaltung der Haushaltsdisziplin. Erfüllt ein 
Mitgliedstaat keines oder nur eines dieser Kriterien, ist es erfor
derlich dass die Kommission alle einschlägigen Faktoren berück
sichtigt. Die Kommission hat zu prüfen, ob in einem Mitglied
staat die Gefahr eines übermäßigen Defizits besteht — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

DEFINITIONEN 

Artikel 1 

(1) Für die Zwecke des Protokolls über das Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit und dieser Verordnung sind die in den Absätzen 
2 bis 6 genannten Begriffe gemäß dem Europäischen System Volkswirt
schaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in 
der Europäischen Gemeinschaft (nachstehend „ESVG 95“ genannt) de
finiert, das mit der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 eingeführt wurde. Die 
in Klammern gesetzten Schlüsselnummern beziehen sich auf das ESVG 
95. 

(2) „Öffentlich“ bedeutet die Zugehörigkeit zum „Sektor Staat“ 
(S.13), untergliedert in die „Teilsektoren Bund (Zentralstaat)“ 
(S.1311), „Länder“ (S.1312), „Gemeinden“ (S.1313) und „Sozialversi
cherung“ (S.1314), unter Ausschluss von kommerziellen Transaktionen 
gemäß der Definition des ESVG 95. 

Der Ausschluss von kommerziellen Transaktionen bedeutet, dass der 
„Sektor Staat“ (S.13) nur diejenigen institutionellen Einheiten umfasst, 
die in ihrer Hauptfunktion nicht marktbestimmte Dienstleistungen er
bringen. 

(3) „Das öffentliche Defizit (der öffentliche Überschuss)“ ist der Fi
nanzierungssaldo (EDP B.9) des „Sektors Staat“ (S.13) gemäß der De
finition des ESVG 95. Die im öffentlichen Defizit enthaltenen Zins
zahlungen sind die Zinsen (EDP D.41) gemäß der Definition des 
ESVG 95. 

(4) „Die öffentlichen Investitionen“ sind die Bruttoanlageinvestitionen 
(P.51) des „Sektors Staat“ (S.13) gemäß der Definition des ESVG 95. 

(5) „Der öffentliche Schuldenstand“ ist der Nominalwert aller am 
Jahresende ausstehenden Bruttoverbindlichkeiten des „Sektors Staat“ 
(S.13), mit Ausnahme derjenigen Verbindlichkeiten, für die vom „Sek
tor Staat“ (S.13) entsprechende finanzielle Gegenwerte gehalten werden. 

Der öffentliche Schuldenstand besteht aus den Verbindlichkeiten des 
Sektors Staat in folgenden Rubriken: Bargeld und Einlagen (AF.2), 
Wertpapiere (ohne Anteilsrechte und Finanzderivate) (AF.33) und Kre
dite (AF.4) gemäß den Definitionen des ESVG 95. 

▼B 
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Als Nominalwert einer am Jahresende ausstehenden Verbindlichkeit gilt 
ihr Nennwert. 

Als Nominalwert einer indexgebundenen Verbindlichkeit gilt ihr Nenn
wert, korrigiert um die zum Jahresende festgestellte indexbedingte Ver
änderung des Vermögenswertes. 

Verbindlichkeiten in ausländischer Währung und Verbindlichkeiten, die 
von einer ausländischen Währung aufgrund vertraglicher Vereinbarun
gen in eine oder mehrere ausländische Währungen gewechselt werden, 
werden zu dem in diesen Vereinbarungen festgelegten Kurs in die ande
ren ausländischen Währungen umgerechnet und auf der Grundlage des 
am letzten Arbeitstag des jeweiligen Jahres festgestellten repräsentativen 
Marktwechselkurses in Landeswährung umgerechnet. 

Verbindlichkeiten in der Landeswährung, die aufgrund vertraglicher 
Vereinbarungen in eine ausländische Währung gewechselt werden, wer
den zu dem in diesen Vereinbarungen festgelegten Kurs in die auslän
dische Währung umgerechnet und auf der Grundlage des am letzten 
Arbeitstag des jeweiligen Jahres festgestellten repräsentativen Markt
wechselkurses in Landeswährung umgerechnet. 

Verbindlichkeiten in ausländischer Währung, die aufgrund vertraglicher 
Vereinbarungen in die Landeswährung gewechselt werden, werden zu 
dem in diesen Vereinbarungen festgelegten Kurs in Landeswährung 
umgerechnet. 

(6) Das „Bruttoinlandsprodukt“ ist das Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen (BIP mp) (B.1*g) gemäß der Definition des ESVG 95. 

Artikel 2 

(1) Die „Zahlen der Höhe des geplanten öffentlichen Defizits und des 
geplanten öffentlichen Schuldenstands“ sind die Zahlen, die für das 
laufende Jahr von den Mitgliedstaaten festgelegt werden. Es muss 
sich dabei um die aktuellsten amtlichen Vorausschätzungen handeln, 
in denen die jüngsten Haushaltsbeschlüsse sowie die wirtschaftlichen 
Entwicklungen und Prognosen zu berücksichtigen sind. Sie sollten so 
kurz wie möglich vor dem Übermittlungsdatum erstellt werden. 

(2) Die „Zahlen der Höhe des tatsächlichen öffentlichen Defizits und 
des tatsächlichen öffentlichen Schuldenstands“ sind die geschätzten, die 
vorläufigen und die endgültigen Ergebnisse für ein vergangenes Jahr. 
Die geplanten und die tatsächlichen Daten müssen — soweit die Defi
nitionen und Konzepte betroffen sind — eine kohärente Zeitreihe bil
den. 

▼M1 

Artikel 2a 

„Zugang“ bedeutet, dass die einschlägigen Unterlagen und sonstigen 
Informationen auf Verlangen entweder unverzüglich oder so bald da
nach vorzulegen sind, wie dies mit der benötigten Zeit für die Einho
lung der verlangten Informationen vereinbar ist. 

▼B 

KAPITEL II 

REGELN UND ANWENDUNGSBEREICH FÜR DIE MITTEILUNGEN 

Artikel 3 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission (Eurostat) zweimal 
jährlich die Höhe ihrer geplanten und tatsächlichen öffentlichen Defizite 
sowie die Höhe ihres tatsächlichen öffentlichen Schuldenstands mit, und 
zwar das erste Mal vor dem 1. April des laufenden Jahres (Jahr n) und 
das zweite Mal vor dem 1. Oktober des Jahres n. 

▼B 
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission (Eurostat) mit, welche na
tionalen Behörden für Meldungen im Rahmen des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit zuständig sind. 

(2) Vor dem 1. April des Jahres n 

a) teilen die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) ihr geplantes 
öffentliches Defizit für das Jahr n, eine aktualisierte Schätzung ihres 
tatsächlichen öffentlichen Defizits für das Jahr n-1 und ihre tatsäch
lichen öffentlichen Defizite für die Jahre n-2, n-3 und n-4 mit; 

b) übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) gleich
zeitig für das Jahr n die geplanten Daten und für die Jahre n-1, n- 
2, n-3 und n-4 die tatsächlichen Daten ihrer entsprechenden Haus
haltsdefizite des öffentlichen Sektors unter Zugrundelegung der in 
dem jeweiligen Mitgliedstaat gebräuchlichsten Definition sowie die 
Zahlen, die die Umrechnung des Haushaltsdefizits in das öffentliche 
Defizit für den Teilsektor S.1311 erklären; 

c) übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) gleich
zeitig für die Jahre n-1, n-2, n-3 und n-4 die tatsächlichen Daten 
ihrer entsprechenden Arbeitsergebnisse sowie die Zahlen, die die 
Umrechnung der Arbeitsergebnisse der einzelnen Teilsektoren des 
Staates in das öffentliche Defizit für die Teilsektoren S.1312, S. 
1313 und S.1314 erklären; 

d) teilen die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) die geplante 
Höhe ihres öffentlichen Schuldenstands zum Ende des Jahres n 
und die Höhe ihres tatsächlichen öffentlichen Schuldenstands zum 
Ende der Jahre n-1, n-2, n-3 und n-4 mit; 

e) stellen die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) gleichzeitig 
die Zahlen für die Jahre n-1, n-2, n-3 und n-4 zur Verfügung, die 
den Beitrag des öffentlichen Defizits und anderer einschlägiger Fak
toren zur Veränderung der Höhe des öffentlichen Schuldenstands der 
einzelnen Teilsektoren erklären. 

(3) Vor dem 1. Oktober des Jahres n 

a) teilen die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) das aktuali
sierte geplante öffentliche Defizit des Jahres n und die tatsächlichen 
öffentlichen Defizite der Jahre n-1, n-2, n-3 und n-4 mit und erfüllen 
die Anforderungen nach Absatz 2 Buchstaben b und c; 

b) teilen die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) die aktualisierte 
geplante Höhe ihres öffentlichen Schuldenstands zum Ende des Jah
res n sowie die tatsächliche Höhe ihres öffentlichen Schuldenstands 
zum Ende der Jahre n-1, n-2, n-3 und n-4 mit und erfüllen die 
Anforderungen nach Absatz 2 Buchstabe e. 

(4) Die Zahlen der geplanten Höhe des öffentlichen Defizits, die der 
Kommission (Eurostat) gemäß den Absätzen 2 und 3 mitgeteilt werden, 
sind in Landeswährung je Haushaltsjahr anzugeben. 

Die Zahlen des tatsächlichen öffentlichen Defizits und des tatsächlichen 
öffentlichen Schuldenstands, die der Kommission (Eurostat) gemäß den 
Absätzen 2 und 3 mitgeteilt werden, sind in Landeswährung je Kalen
derjahr anzugeben, mit Ausnahme der aktualisierten Schätzungen für 
das Jahr n-1, die in Haushaltsjahren angegeben werden können. 

Falls das Haushaltsjahr vom Kalenderjahr abweicht, teilen die Mitglied
staaten der Kommission (Eurostat) auch die Zahlen des tatsächlichen 
öffentlichen Defizits und des tatsächlichen öffentlichen Schuldenstands 
je Haushaltsjahr für die zwei Haushaltsjahre mit, die dem laufenden 
Haushaltsjahr vorangegangen sind. 

▼B 
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Artikel 4 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) gemäß den 
Modalitäten des Artikels 3 Absätze 1, 2 und 3 die Zahlen betreffend 
ihre Ausgaben für öffentliche Investitionen und für (konsolidierte) Zin
sen. 

Artikel 5 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) zu den in 
Artikel 3 Absatz 1 genannten Terminen eine Schätzung ihres Bruttoin
landsprodukts für das Jahr n und die Höhe ihres tatsächlichen Brutto
inlandsprodukts für die Jahre n-1, n-2, n-3 und n-4. 

Artikel 6 

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) über 
alle größeren Korrekturen ihrer bereits gemeldeten Zahlen des tatsäch
lichen und geplanten öffentlichen Defizits und des tatsächlichen und 
geplanten öffentlichen Schuldenstands, sobald die korrigierten Zahlen 
vorliegen. 

(2) Größere Korrekturen der bereits gemeldeten Zahlen des tatsäch
lichen Defizits und des tatsächlichen Schuldenstands werden ordnungs
gemäß belegt. Korrekturen, die dazu führen, dass die im Protokoll über 
das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit festgelegten Referen
zwerte überschritten werden, oder Korrekturen, die bedeuten, dass die 
Daten eines Mitgliedstaats die Referenzwerte nicht mehr überschreiten, 
müssen auf jeden Fall gemeldet und ordnungsgemäß belegt werden. 

Artikel 7 

Die Zahlen des tatsächlichen Defizits und des tatsächlichen Schulden
stands sowie sonstige Zahlen für vergangene Jahre, die der Kommission 
(Eurostat) gemäß den Artikeln 3 bis 6 gemeldet wurden, werden von 
den Mitgliedstaaten veröffentlicht. 

KAPITEL III 

QUALITÄT DER DATEN 

Artikel 8 

(1) Die Kommission (Eurostat) bewertet regelmäßig die Qualität so
wohl der von den Mitgliedstaaten gemeldeten tatsächlichen Daten als 
auch der ihnen zugrunde liegenden, gemäß dem ESVG 95 erhobenen 
Haushaltsdaten (nachstehend „Haushaltsdaten“ genannt). Qualität der 
tatsächlichen Zahlen bedeutet die Einhaltung von Verbuchungsregeln, 
Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und Kohärenz der statisti
schen Daten. Im Mittelpunkt der Bewertung stehen die in den Aufstel
lungen der Mitgliedstaaten genannten Bereiche wie die Abgrenzung des 
Sektors Staat, die Klassifikation der Transaktionen und Verbindlichkei
ten des Staates und der Buchungszeitpunkt. 

▼B 
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(2) Unbeschadet der die statistische Geheimhaltung betreffenden Be
stimmungen der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 11. März 2009 über europäische Statistiken 
( 1 ) übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) so rasch 
wie möglich die für die Beurteilung der Datenqualität angeforderten 
relevanten statistischen Informationen. 

Statistische Informationen im Sinne des Unterabsatzes 1 sind nur solche 
Angaben, die für die Prüfung der Einhaltung der ESVG-Vorschriften 
unbedingt erforderlich sind. Der Begriff „statistische Informationen“ 
bezeichnet insbesondere: 

a) Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; 

b) Aufstellungen; 

c) VÜD-Datenübermittlungstabellen; 

d) zusätzliche Fragebogen und Präzisierungen im Zusammenhang mit 
den Datenübermittlungen. 

Das Format der Fragebogen wird von der Kommission (Eurostat) nach 
Anhörung des Ausschusses für die Währungs-, Finanz- und Zahlungs
bilanzstatistiken (im Folgenden „AWFZ“ genannt) festgelegt. 

▼B 
(3) Die Kommission (Eurostat) erstattet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat regelmäßig Bericht über die Qualität der von den Mit
gliedstaaten gemeldeten tatsächlichen Daten. In dem Bericht wird eine 
Gesamtbewertung der von den Mitgliedstaaten gemeldeten tatsächlichen 
Daten hinsichtlich der Einhaltung von Verbuchungsregeln, der Vollstän
digkeit, der Zuverlässigkeit, der Aktualität und der Kohärenz der Daten 
vorgenommen. 

Artikel 9 

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission (Eurostat) eine detail
lierte Aufstellung der Methoden, Verfahren und Quellen vor, die sie für 
die Erhebung der tatsächlichen Defizit- und Schuldenstandsdaten und 
der ihnen zugrunde liegenden Haushaltsdaten verwendet haben. 

(2) Diese Aufstellungen werden nach Leitlinien erstellt, die von der 
Kommission (Eurostat) nach Anhörung des AWFZ angenommen wer
den. 

(3) Die Aufstellungen werden aktualisiert, sobald die Methoden, Ver
fahren und Quellen, die die Mitgliedstaaten für die Erhebung ihrer 
statistischen Daten verwenden, überarbeitet wurden. 

(4) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen ihre Aufstellungen. 

(5) Die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Punkte können bei den 
in Artikel 11 genannten Besuchen angesprochen werden. 

Artikel 10 

(1) Bei Zweifeln an der korrekten Anwendung der Verbuchungsre
geln des ESVG 95 ersucht der betroffene Mitgliedstaat die Kommission 
(Eurostat) um Klärung. Die Kommission (Eurostat) untersucht den 
Sachverhalt unverzüglich und teilt die dabei gewonnenen Erkenntnisse 
dem betreffenden Mitgliedstaat sowie gegebenenfalls dem AWFZ mit. 

▼M1 
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(2) In Fällen, die nach Ansicht der Kommission oder des betroffenen 
Mitgliedstaats entweder komplex oder von allgemeinem Interesse sind, 
trifft die Kommission (Eurostat) nach Anhörung des AWFZ eine Ent
scheidung. Die Kommission (Eurostat) veröffentlicht die Entscheidun
gen zusammen mit der Stellungnahme des AWFZ; die Bestimmungen 
der Verordnung (EG) Nr. 322/97, die die statistische Geheimhaltung 
betreffen, bleiben davon unberührt. 

▼M1 

Artikel 11 

(1) Die Kommission (Eurostat) unterhält einen ständigen Dialog mit 
den statistischen Behörden der Mitgliedstaaten. Hierzu führt die Kom
mission (Eurostat) in allen Mitgliedstaaten regelmäßige Gesprächsbesu
che und gegebenenfalls methodenbezogene Besuche durch. 

(2) Wenn die Kommission (Eurostat) Gesprächsbesuche und metho
denbezogene Besuche durchführt, übermittelt sie den betroffenen Mit
gliedstaaten ihre vorläufigen Feststellungen zur Stellungnahme. 

Artikel 11a 

Die Gesprächsbesuche dienen der Überprüfung der gemeldeten tatsäch
lichen Daten nach Artikel 8, der Untersuchung methodischer Fragen, der 
Erörterung der in den Aufstellungen beschriebenen statistischen Verfah
ren und Quellen sowie der Beurteilung, ob die Verbuchungsregeln ein
gehalten wurden. Die Gesprächsbesuche sind dazu zu nutzen, um Risi
ken oder potenzielle Probleme bei der Qualität der gemeldeten Daten zu 
ermitteln. 

Artikel 11b 

(1) Die methodenbezogenen Besuche dienen dazu, die den gemelde
ten Daten zugrunde liegenden Verfahren und Haushaltsdaten zu über
prüfen und eine detaillierte Bewertung der Qualität der gemeldeten Da
ten nach Artikel 8 Absatz 1 vorzunehmen. 

(2) Die methodenbezogenen Besuche finden nur in Ausnahmefällen 
statt, in denen eindeutige Hinweise auf erhebliche Risiken oder Pro
bleme bei der Datenqualität vorliegen. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung könnte beispielsweise in fol
genden Fällen davon ausgegangen werden, dass erhebliche Risiken oder 
Probleme bei der Qualität der von einem Mitgliedstaat gemeldeten Da
ten bestehen: 

a) Die Defizit- oder Schuldenstandsdaten unterliegen häufigen und um
fänglichen Korrekturen, für die keine klare und angemessene Recht
fertigung vorgebracht wird; 

b) der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission (Eurostat) 
nicht alle im Rahmen der Runden zur Klärung der VÜD-Datenmel
dung oder infolge eines Gesprächsbesuchs verlangten statistischen 
Informationen innerhalb des zwischen beiden Seiten vereinbarten 
Zeitraums und legt keine klare und angemessene Begründung für 
die Verzögerung oder sein Nichtreagieren vor; 

c) der betreffende Mitgliedstaat ändert einseitig und ohne klare Recht
fertigung die in der Aufstellung dargelegten Quellen und Methoden 
für die Schätzung des öffentlichen Defizits und der öffentlichen 
Schuldenstände — mit erheblichen Folgen für die Schätzungen; 

▼B 
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d) es liegen — mit möglicherweise erheblichen Folgen für die Schul
denstands- oder Defizitstatistiken — noch offene zwischen dem Mit
gliedstaat und der Kommission (Eurostat) ungelöste methodenbezo
gene Fragen vor, die sich aus den Klärungsrunden oder früheren 
Gesprächsbesuchen ergeben haben, was zu Vorbehalten der Kom
mission (Eurostat) bei zwei aufeinanderfolgenden VÜD-Datenmel
dungen geführt hat; 

e) es werden anhaltende, ungewöhnlich hohe Bestandsanpassungen ver
zeichnet, für die keine klare Rechtfertigung vorgebracht wird. 

(4) Hauptsächlich unter Berücksichtigung der in Absatz 3 genannten 
Kriterien trifft die Kommission (Eurostat) nach Unterrichtung des 
AWFZ eine Entscheidung über die Durchführung eines methodenbezo
genen Besuchs. 

(5) Die Kommission sollte dem Wirtschafts- und Finanzausschuss 
umfassende Informationen über die Gründe für die methodenbezogenen 
Besuche übermitteln. 

▼B 

Artikel 12 

▼M1 
(1) Die Mitgliedstaaten sollen auf Verlangen der Kommission (Euro
stat) auf freiwilliger Basis Experten für die Volkswirtschaftliche Ge
samtrechnung zur Unterstützung, auch bei der Vorbereitung und Durch
führung methodenbezogener Besuche, bereitstellen. Im Rahmen ihrer 
Aufgaben stellen diese Experten unabhängiges Fachwissen zur Verfü
gung. Eine Liste solcher Experten für die Volkswirtschaftliche Gesamt
rechnung wird auf der Grundlage von Vorschlägen erstellt, die der 
Kommission (Eurostat) von den für Meldungen im Rahmen des Ver
fahrens bei einem übermäßigen Defizit zuständigen nationalen Behörden 
übermittelt werden. 

Die Kommission legt die Regeln und Verfahren zur Auswahl der Ex
perten — unter Berücksichtigung einer geeigneten Streuung und Rota
tion der Experten zwischen den Mitgliedstaaten — sowie deren Arbeits
bedingungen und die finanziellen Einzelheiten fest. Die Kommission 
trägt gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die gesamten Kosten, die 
den Mitgliedstaaten im Rahmen der Unterstützung durch ihre nationalen 
Experten entstehen. 

(2) Im Rahmen der methodenbezogenen Besuche hat die Kommis
sion (Eurostat) das Recht, auf die Haushaltsdaten sämtlicher staatlichen 
Einheiten auf Bundes- bzw. zentralstaatlicher, Landes- und Gemeinde
ebene sowie auf Sozialversicherungsebene zuzugreifen; zudem sind ihr 
Angaben über die bestehende zugrunde liegende detaillierte Rechnungs
legung und Haushaltsführung zur Verfügung zu stellen. 

In diesem Sinne umfassen die Angaben zur Rechnungslegung und 
Haushaltsführung: 

— Transaktionen und Vermögensbilanzen, 

— relevante statistische Erhebungen und Fragebogen des Staatssektors 
sowie sonstige sachdienliche Informationen wie Analysen, 

— Angaben der einschlägigen nationalen, regionalen und kommunalen 
Behörden zu der Ausführung des Haushalts aller Teilsektoren des 
Staatssektors, 

— die Haushaltsdaten außerbudgetärer Einrichtungen, Verbände und 
nicht-gewinnorientierter sowie sonstiger Einrichtungen, die in der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Staatssektor gehören, 

— die Haushaltsdaten der Sozialversicherungsfonds. 

▼M1 
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Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um die me
thodenbezogenen Besuche zu erleichtern. Diese Besuche können bei den 
nationalen Behörden, die an den Meldungen im Rahmen des Verfahrens 
bei einem übermäßigen Defizit beteiligt sind, sowie bei allen direkt oder 
indirekt mit der Erstellung der Haushaltsdaten und der Daten zum öf
fentlichen Schuldenstand befassten Stellen stattfinden. In beiden Fällen 
unterstützen die nationalen statistischen Ämter als die nationalen Koor
dinatoren nach Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 
die Kommission (Eurostat) bei der Organisation und Koordinierung der 
Besuche. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese nationalen Be
hörden und Stellen sowie erforderlichenfalls ihre nationalen Behörden, 
zu deren Aufgaben die Überwachung des Haushalts gehört, den Beam
ten der Kommission oder den anderen in Absatz 1 genannten Experten 
die Unterstützung gewähren, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
benötigen, und ihnen unter anderem Unterlagen zugänglich machen, 
die zum Nachweis der gemeldeten tatsächlichen Defizit- und Schulden
standszahlen und der ihnen zugrunde liegenden Haushaltsdaten heran
gezogen werden. Vertrauliche Aufzeichnungen des nationalen statisti
schen Systems sowie sonstige vertrauliche Daten sollten der Kommis
sion (Eurostat) nur zwecks Beurteilung der Qualität zur Verfügung ge
stellt werden. Die Experten für die Volkswirtschaftliche Gesamtrech
nung, die die Kommission (Eurostat) im Rahmen der methodenbezoge
nen Besuche unterstützen, unterzeichnen vor dem Zugriff auf diese ver
traulichen Aufzeichnungen oder Daten eine Verpflichtungserklärung 
über die Wahrung der Geheimhaltung. 

▼B 
(3) Die Kommission (Eurostat) stellt sicher, dass die Beamten und 
die an den Besuchen beteiligten Sachverständigen alle Garantien für 
Sachkompetenz, berufliche Unabhängigkeit und Wahrung der Geheim
haltung bieten. 

Artikel 13 

Die Kommission (Eurostat) erstattet dem Wirtschafts- und Finanzaus
schuss Bericht über die Ergebnisse der Gesprächsbesuche und der me
thodenbezogenen Besuche unter Einschluss aller etwaigen Bemerkungen 
des betroffenen Mitgliedstaats zu diesen Ergebnissen. Nach Übermitt
lung an den Wirtschafts- und Finanzausschuss werden die Berichte mit 
allen etwaigen Bemerkungen des betroffenen Mitgliedstaats veröffent
licht; die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 322/97, die die 
statistische Geheimhaltung betreffen, bleiben davon unberührt. 

KAPITEL IV 

BEREITSTELLUNG DER DATEN DURCH DIE KOMMISSION 

(EUROSTAT) 

Artikel 14 

(1) Die Kommission (Eurostat) stellt die Zahlen des tatsächlichen 
öffentlichen Defizits und des tatsächlichen öffentlichen Schuldenstands 
für die Anwendung des Protokolls über das Verfahren bei einem über
mäßigen Defizit innerhalb von drei Wochen nach Ablauf der in Artikel 3 
Absatz 1 genannten Berichterstattungsfristen oder nach in Artikel 6 Ab
satz 1 genannten Korrekturen bereit. Die Bereitstellung der Daten er
folgt durch Veröffentlichung. 

(2) Die Kommission (Eurostat) verzögert die Bereitstellung der Zah
len des tatsächlichen öffentlichen Defizits und des tatsächlichen öffent
lichen Schuldenstands der Mitgliedstaaten auch dann nicht, wenn ein 
Mitgliedstaat seine Daten nicht mitgeteilt hat. 

▼M1 
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Artikel 15 

(1) Die Kommission (Eurostat) kann einen Vorbehalt hinsichtlich der 
Qualität der von einem Mitgliedstaat gemeldeten tatsächlichen Daten 
einlegen. Spätestens drei Arbeitstage vor dem geplanten Veröffentlich
ungstermin teilt die Kommission (Eurostat) dem betreffenden Mitglied
staat und dem Vorsitzenden des Wirtschafts- und Finanzausschusses den 
Vorbehalt mit, den sie einzulegen und zu veröffentlichen beabsichtigt. 
Wird die Angelegenheit nach der Veröffentlichung der Daten und des 
Vorbehalts geklärt, wird der Vorbehalt unmittelbar danach öffentlich 
zurückgezogen. 

(2) Die Kommission (Eurostat) kann die von einem Mitgliedstaat 
gemeldeten tatsächlichen Daten abändern und die geänderten Daten 
zusammen mit einer Begründung der Änderung bereitstellen, wenn es 
Belege dafür gibt, dass die von dem Mitgliedstaat gemeldeten tatsäch
lichen Daten nicht den Erfordernissen des Artikels 8 Absatz 1 entspre
chen. Spätestens drei Arbeitstage vor dem geplanten Veröffentlichungs
termin teilt die Kommission (Eurostat) dem betreffenden Mitgliedstaat 
und dem Vorsitzenden des Wirtschafts- und Finanzausschusses die ge
änderten Daten und die Begründung der Änderung mit. 

KAPITEL V 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

▼M1 

Artikel 16 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die der Kommission 
(Eurostat) gemeldeten tatsächlichen Daten in Übereinstimmung mit 
den in Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 festgelegten Grund
sätzen geliefert werden. Die nationalen Statistikämter gewährleisten in 
diesem Zusammenhang, dass die gemeldeten Daten mit Artikel 1 der 
vorliegenden Verordnung und den zugrunde liegenden Verbuchungsre
geln des ESVG 95 im Einklang stehen. Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die nationalen Statistikämter Zugang zu allen für die Er
füllung dieser Aufgaben sachdienlichen Informationen erhalten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, 
dass die für die Meldung der tatsächlichen Daten an die Kommission 
(Eurostat) und der zugrunde liegenden Haushaltsdaten verantwortlichen 
Institutionen und Beamten rechenschaftspflichtig sind und nach den in 
Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 festgelegten Grundsätzen 
handeln. 

▼B 

Artikel 17 

Bei einer Überarbeitung des ESVG 95 oder einer Änderung seiner 
Methodik, die vom Europäischen Parlament und dem Rat oder der 
Kommission gemäß den im Vertrag und in der Verordnung (EG) 
Nr. 2223/96 festgelegten Bestimmungen über die Zuständigkeit und 
das Verfahren beschlossen wird, nimmt die Kommission in die Artikel 1 
und 3 der vorliegenden Verordnung die neuen Bezugnahmen auf das 
ESVG 95 auf. 

Artikel 18 

Die Verordnung (EG) Nr. 3605/93 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnah
men auf die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Ent
sprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 

▼B 
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Artikel 19 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit
telbar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B 
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ANHANG I 

Aufgehobene Verordnung mit dem Verzeichnis ihrer nachfolgenden Änderungen 

Verordnung (EG) Nr. 3605/93 des Rates (ABl. L 332 vom 31.12.1993, S. 7). 

Verordnung (EG) Nr. 475/2000 des Rates (ABl. L 58 vom 3.3.2000, S. 1). 

Verordnung (EG) Nr. 351/2002 der Kommission (ABl. L 55 vom 26.2.2002, S. 23). 

Verordnung (EG) Nr. 2103/2005 des Rates (ABl. L 337 vom 22.12.2005, S. 1). 
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ANHANG II 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 3605/93 Vorliegende Verordnung 

Abschnitt 1 Kapitel I 

Artikel 1 Absätze 1 bis 5 Artikel 1 Absätze 1 bis 5 

Artikel 2 Artikel 1 Absatz 6 

Artikel 3 Artikel 2 

Abschnitt 2 Kapitel II 

Artikel 4 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 1 

Artikel 4 Absatz 2erster bis fünfter 
Gedankenstrich 

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a bis e 

Artikel 4 Absatz 3erster und zweiter 
Gedankenstrich 

Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben a und b 

Artikel 4 Absatz 4 Artikel 3 Absatz 4 

Artikel 5 Artikel 4 

Artikel 6 Artikel 5 

Artikel 7 Artikel 6 

Artikel 8 Artikel 7 

Abschnitt 2a Kapitel III 

Artikel 8a Absatz 1 Artikel 8 Absatz 1 

Artikel 8a Absatz 2 Unterabsatz 1 Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 1 

Artikel 8a Absatz 2 Unterabsatz 2 erster bis 
vierter Gedankenstrich 

Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben a 
bis d 

Artikel 8a Absatz 2 Unterabsatz 3 Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 3 

Artikel 8a Absatz 3 Artikel 8 Absatz 3 

Artikel 8b Artikel 9 

Artikel 8c Artikel 10 

Artikel 8d Absatz 1 Sätze 1 und 2 Artikel 11 Absatz 1 

Artikel 8d Absatz 1 Satz 3 Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 3 

Artikel 8d Absatz 2 Sätze 1 und 2 Artikel 11 Absatz 2 

Artikel 8d Absatz 2 Satz 3 Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 2 

Artikel 8d Absatz 2 Sätze 4 und 5 Artikel 11 Absatz 3 Unterabsatz 1 
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Verordnung (EG) Nr. 3605/93 Vorliegende Verordnung 

Artikel 8d Absatz 3 Artikel 11 Absatz 4 

Artikel 8e Artikel 12 

Artikel 8f Artikel 13 

Abschnitt 2b Kapitel IV 

Artikel 8g Artikel 14 

Artikel 8h Artikel 15 

Abschnitt 2c Kapitel V 

Artikel 8i Artikel 16 

Artikel 8j Artikel 17 

— Artikel 18 

— Artikel 19 

— ANHANG I 

— ANHANG II 
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